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OESTRICH-WINKEL 
IM RHEINGAU 

 

 

Aktenzeichen  

Dezernat / Fachbereich Dezernat Erster Stadtrat  

Vorlagenerstellung Björn Sommer 

 

Verfahrensgang Termin 

Magistrat 20.07.2020 

Magistrat 17.08.2020 

Stadtverordnetenversammlung 31.08.2020 

Haupt- und Finanzausschuss 17.09.2020 

Stadtverordnetenversammlung 21.09.2020 

 
 

 
Verschiebung oder Streichung von Investitionen  
 

 
 

Beschlussvorschlag 

Es wird Kenntnis davon genommen, dass investive Maßnahmen i. H. v. 7.662.000 EUR in das Jahr 2021 
verschoben werden.. 
 
 

Sachverhalt  

Wie bereits in der vergangenen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung berichtet, geht die 
Finanzverwaltung derzeit davon aus, dass die geplanten Erträge, aber auch die angenommenen Ausgaben 
für das Jahr 2020 aufgrund der Auswirkungen der COVID 19-Pandemie nicht mehr zu realisieren sind. 
 
Daher hat die Verwaltung mehrgliedrig auf die veränderte Situation reagiert und entsprechende 
Mechanismen vorgesehen, um den neuen Herausforderungen begegnen zu können. Nicht erfolgte 
Einnahmen im Bereich der Eigenbetriebe Kultur und Freizeit, der Verzicht auf Elternbeiträge für die 
städtischen Kindertageseinrichtungen und Mehrausgaben im Bereich pandemiebedingter Vorkehrungen 
machen eine Anpassung des städtischen Haushaltsvollzuges unumgänglich. 
 
Mit einer verwaltungsinternen Verfügung vom 15.06.2020 wurde sichergestellt, dass auch nach erfolgter 
Haushaltsgenehmigung 2020 die restriktive Mittelbewirtschaftung der vorläufigen Haushaltsführung 
fortgesetzt wird. Mit der Erweiterung des Rahmens der Liquiditätskredite um weitere 2 Mio. EUR ist auch in 
dieser nur schwer planbaren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Situation sichergestellt, dass die Stadt 
Oestrich-Winkel bis Ende des Jahres 2020 liquide bleibt. 
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Die in der Anlage vorgeschlagenen, investiven Maßnahmen wurden gemeinsam mit der Bauverwaltung 
identifiziert und erscheinen geeignet, um in das Folgejahr geschoben zu werden. In Summe können nach 
Auffassung der Verwaltung Investitionen i. H. v. 7.662.000 EUR verschoben werden.  
 
 

Finanzielle Auswirkungen 

 
 
 

Anlage(n) 

 
1. Veränderungsliste HH 2020 
 
 
Oestrich – Winkel, 15.07.2020 
 
 
Dezernatsleiter  
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